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Verfahrensvermerke Bebauungsplan

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.04.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15.05.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.04.2019 den Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem

Grünordnungsplan gebilligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 11.04.2019 wurde mit der Begründung gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.05.2019 bis 26.06.2019 öffentlich ausgelegt.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 11.04.2019 wurden die Behörden

und sonstigen Träger der öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.05.2019 bis

26.06.2019 beteiligt.

5. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 17.07.2019 die eingegangenen Stellungnahmen

behandelt und gerecht abgewogen und den geänderten Planentwurf in der Fassung vom 17.07.2019

gebilligt.

6. Zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.07.2019 wurden die Behörden

und sonstigen Träger der öffentlichen Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 30.08.2019

bis 16.09.2019 erneut beteiligt.

7. Der Marktgemeinderat hat in den Sitzungen vom 21.10.2019 und vom 28.11.2019 die eingegangenen

Stellungnahmen hierzu behandelt und gerecht abgewogen.

8. Zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.11.2019 wurde eine auf die

betroffenen Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange (gemäß § 4a Abs. 3 BauGB)

beschränkte, erneute Beteiligung in der Zeit vom 04.02.2020 bis 19.02.2020 durchgeführt.

9. Der Gemeinderat Pförring hat mit Beschluss vom 08.04.2020 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1

BauGB in der Fassung vom 26.03.2020 als Satzung beschlossen.

Markt Pförring, ..................................

  (Siegel)

...........................................................

1. Bürgermeister Sammiller

10. Ausgefertigt:

Markt Pförring, ......................................

  (Siegel)

……………………………………………..

1. Bürgermeister Sammiller

11. Die Satzung des Bebauungsplans wurde am ................. gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt

gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung des Bebauungsplans in Kraft.

Markt Pförring, ......................................

  (Siegel)

……………………………………………..

1. Bürgermeister Sammiller

WA

Grundflächenzahl GRZ (§ 16 u. 19 BauNVO)

Straßenverkehrsfläche

öffentliche Grünfläche

9. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes

0,40

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

ED

Festsetzungen durch Planzeichen:

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 der BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

6. Verkehrsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

0,6

Geschossflächenzahl GFZ  max. zulässig (§ 16 u. 19 BauNVO) bei

2 Vollgeschoßen als Höchstgrenze

2 Vollgeschosse als Höchstmaß;

max. Firsthöhe = 9,50 m; max. Wandhöhe = 6,50 m

II

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze

bestehende Haupt- und Nebengebäude mit Hausnummer

Flurstücksnummer

8

1935/4

Planliche Hinweise und nachrichtliche Übernahme:

110 m

(70 m)

110 m

Sichtdreiecke an Straßeneinmündungen - Flächen im Bereich der Sichtdreiecke

sind von Bebauung und Begrünung freizuhalten

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen für die Ableitung von Niederschlagswasser

Parzellennummer1

Offene Bauweise
o

Niederspannungskabel

Straßenbeleuchtung

Biotopfläche Nr.: 7136-0102-005

Nachrichtenleitung (Telekom)

Mittelspannungsfreileitung Bayernwerk (Bestand),

wird im Zuge der Erschließungsmaßnahme unterirdisch verlegt

IV. Festsetzungen d. Text und textliche Hinweise

siehe Textgeheft, Teil B

7000440

D 400.05

S 397.12

T 2.93

300 Az - 35.58 m - 59.9 ‰

7000439

D 400.05

S 397.12

T 2.93

Mischwasserkanal

private Grünfläche (Ortsrandeingrünung, Pflanzgebot)

Höhenlinien

4
5
6
.4

Bezugspunkt Höhenfestsetzungen (relativ), Parzellen 1, 2, 3 und 31

Lagebezugssystem: DHDN, Bessel-Ellipsoid, Gauß-Krüger Koordinaten

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4,  9 Abs. 1

Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Baumbestand zu erhalten

Maßstab 1 : 10.000

414.88

Bezugspunkt Höhenfestsetzungen (absolut) mit Höhenkote üNN, Parzellen 4 - 10

Wasserleitung

Fläche für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Elektrizität

Mittelspannungskabel

Art der

baulichen

Nutzung

Anzahl max.

zulässiger

Vollgeschosse

GRZ

Grund-

flächenzahl

GFZ

Geschoss-

flächenzahl

Bauweise

Nutzungsschablone:

Bauweise

Kreisstraße Ei31

Graben entlang der Kreisstraße
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PRÄAMBEL  

Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem 
Grünordnungsplan „An der Pirkenbrunner Straße“, Markt Pförring 

Der Markt Pförring erlässt aufgrund folgender Rechtsgrundlagen nachstehende Satzung: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung der 

Planinhalte (PlanzV), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 

1057) 

Bayerische Bauordnung (BayBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007, 

(GVBl. 2007 S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 

2019 (GVBl. S. 408). 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan des Marktes 

Pförring: "An der Pirkenbrunner Straße" umfasst die Flurstücks-Nummern 307 (Teilfläche), 

85/1 (Teilfläche), 85/20 (2 Teilflächen), 103/2 (Teilfläche), 311, 312 und 315 (Teilfläche), je der 

Gemarkung Lobsing. 
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§ 2 
Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

A.) Planzeichnung, M 1 : 500 

Übersichtslageplan, M 1 : 2.000 

B.) 

C.) 

Textliche Festsetzungen 

Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

D.) Begründung 

E.) Umweltbericht mit Bestandsplan, M 1 : 1.000 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

Pförring, den  

....................................................................................................................…………………….. 
Markt Pförring, Erster Bürgermeister Bernhard Sammiller    (Siegel) 
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Teil A) Planzeichnungen 

  Übersichtslageplan M 1 : 2000, Stand: 26.03.2020 

  Bebauungsplan M 1 : 500, Stand: 26.03.2020 
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Teil B) Textliche Festsetzungen

Dieser Textteil mit Betrachtung der umweltbezogenen Auswirkungen und Anlagen ist 
Bestandteil des Bebauungsplans (Planzeichnung Teil A). 

Rechtliche Grundlagen: 

- Landesentwicklungsprogramm des Freistaates Bayern (LEP) 

-  Regionalplan der Region Ingolstadt (10) 

-  Baugesetzbuch (BauGB) 

-  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

-  Bayerische Bauordnung (BayBO) 

-  Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatschG)   

- Stellplatzsatzung Markt Pförring vom 07.06.2017 

jeweils in den zum Satzungsbeschluss neuesten rechtsverbindlichen Fassungen. 

1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet gliedert sich nach Maßgabe der Festsetzungen der Planzeichnung in: 

� ein allgemeines Wohngebiet (WA) 

� öffentliche, Grünflächen zur Regelung des Oberflächenwasserabflusses 

� öffentliche Verkehrsflächen 

Die genaue Lage und Abgrenzung der Nutzungen sind der Planzeichnung (Teil A) zu 

entnehmen. 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt und 

dient vorwiegend dem Wohnen. 

Zulässig sind 

1.    Wohngebäude, 

2.    die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

Ausnahmsweise zulässig sind nicht störende Gewerbebetriebe. 

Die übrigen zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Bestandteil 

des Bebauungsplanes. 
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Zulässig sind ferner Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen gem. 

§ 12 BauNVO. 

1.2   Maß der baulichen Nutzung 

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)  

Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets (WA) wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 i.S. 

des § 19 BauNVO als Höchstgrenze festgesetzt.  

1.2.2 Vollgeschosse  

Im allgemeinen Wohngebiet werden bei den Hauptgebäuden maximal zwei (II) Vollgeschosse 

als Höchstgrenze i. S. des § 20 BauNVO festgesetzt.  

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 

sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.  

Zur Definition und Begriffsbestimmung des Vollgeschosses gilt für diese Satzung insoweit  

Art. 2 Abs. 5 BayBO in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort (vgl. § 83 

BayBO, Übergangsvorschriften). 

1.2.3 Anzahl der Wohneinheiten  

Im allgemeinen Wohngebiet werden je Wohngebäude zwei Wohneinheiten (2 WE) als 

Höchstmaß festgesetzt. 

1.2.4 Höhe der baulichen Anlagen und deren Bezugspunkte 

Gemäß § 16 und 18 BauNVO wird die Gebäudehöhe durch eine maximal zulässige Wand- 

und Firsthöhe festgesetzt. 

Wandhöhe Hauptgebäude: max. 6,50 m als Höchstmaß

Firsthöhe Hauptgebäude: max. 9,50 m als Höchstmaß

Wandhöhe für Garagen, Carports oder Nebengebäude:  Wandhöhe max. 4,00 m im Mittel. 

Definition Wandhöhe: 

Die Wandhöhe der baulichen Anlagen ist zu messen ab Oberkante RFOK des Erdgeschosses 

bis zum Schnittpunkt der Außenwandfläche mit der Oberkante Dachhaut traufseitig oder bis 

zum oberen Abschluss der Wand bei Flachdächern (= oberer Bezugspunkt der Wandhöhe). 
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Höhenlage der Hauptgebäude der Parzellen 1, 2, 3 und 31: 

Die zulässige Erdgeschossrohfußbodenhöhe (RFOK EG) beträgt max. 0,50 m über dem 

Schnittpunkt der nördlichen Grundstücksgrenze mit der Erschließungsstraße (Planstraße 2 

bzw. Planstraße 4). 

Höhenlage der Hauptgebäude der Parzellen 4 – 10: 

Die maximal zulässige Erdgeschossrohfußbodenhöhe (RFOK EG) beträgt 0,50 m über der 

jeweils in der Planzeichnung eingetragenen Geländehöhe über Normalnull (üNN), mittig zur 

Parzelle auf der Grundstücksgrenze gemessen 

Höhenlage der Hauptgebäude der Parzellen 11 - 16 und der Parzellen 23 - 30: 

Die zulässige Erdgeschossrohfußbodenhöhe (RFOK EG) beträgt max. 0,50 m über dem 

Höhenbezugspunkt am hergestellten Straßenrand (= nördliche Grundstücksgrenze), mittig 

zum Grundstück gemessen. 

Höhenlage der Hauptgebäude der Parzellen 17 - 22: 

Die maximal zulässige Erdgeschossrohfußbodenhöhe (RFOK EG) beträgt 0,50 m über dem 

Schnittpunkt einer gedachten Geländelinie (vgl. Schemaschnitt A -A, Planzeichnung) zwischen 

den hergestellten Fahrbahnrändern der Planstraßen 1 und 3 mit der nördlichen 

Grundstücksgrenze, jeweils mittig zur Parzelle gemessen. 

Abbildung 1: Beispielschema zur Ermittlung der Höhenbezugspunkte bezogen auf die Grundstücksgrenzen 

Höhenbezugspunkt 
Parzelle 15

Höhenbezugspunkt
Parzelle 21
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2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

2.1 Bauweise 

offene Bauweise (o) gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO 

Es sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

2.2 Überbaubare/nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Flächen sind in der Planzeichnung (Teil A) durch Baugrenzen festgesetzt. 

2.3 Größe der Baugrundstücke 

Pro Wohneinheit wird eine anteilige Mindestgrundstücksfläche von 300 m² vorgeschrieben. 

3 Verkehrsflächen 

3.1 Öffentliche Verkehrsfläche 
Die Verkehrsflächen werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Eine Abgrenzung 

gegenüber Flächen, welche nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, erfolgt durch die 

Straßenbegrenzungslinie.  

Die genaue Lage ist der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.  

4 Örtliche Bauvorschriften 

4.1 Abstandsflächen 

Für die Errichtung von Gebäuden gelten die Abstandsflächenregelungen des Art. 6 BayBO. 

Maßgebend für die Ermittlung der Abstandsflächen ist die natürliche Geländeoberfläche. 

Abweichend von Art. 6 Abs. 9 Nr. 1 BayBO sind in den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie 

ohne eigene Abstandsflächen, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das 

Gebäude angebaut werden, zulässig: 

Garagen einschließlich deren Nebenräume, mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 4 m und einer 

Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m. 
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4.2 Dächer 

4.2.1 Dachaufbauten für technische Anlagen zur Energiegewinnung 

Solaranlagen und Photovoltaikanlagen sind zulässig. Diese sind der Dachneigung folgend in 

die Dachfläche zu integrieren oder dürfen als Aufdachanlagen einen Maximalabstand von  

0,30 m gegenüber der Dachhaut (gemessen von Oberkante Dachhaut zur Oberkante Anlage) 

aufweisen und den First um nicht mehr als 0,30 m überragen. 

4.2.2 Dachgauben 

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 25 ° zulässig. 

4.3 Einfriedungen/Sichtschutz 

Höhe: entlang öffentlicher Straßen und Gehwege: 

 maximal 1,50 m ab OK Straße 

  an den straßenabgewandten, rückwärtigen Grundstücksgrenzen: 

 max. 2,00 m ab natürlichem Gelände gemäß Bayerischer Bauordnung 

4.4 Gestaltung des Geländes 

Im gesamten Baugebiet sind Abgrabungen/Aufschüttungen maximal bis jeweils 0,50 m 

zulässig (stufenweise Terrassierung). Ein direktes Aneinandergrenzen von Abgrabungen und 

Aufschüttungen ist unzulässig. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. 

Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 

Hinweis: 

Die Geländehöhen sind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. Im 

Bauantrag sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen 

darzustellen. 
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4.5 Private Verkehrsflächen 

4.5.1 Stauraum 

Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein Abstand von mind. 3,00 m 

freizuhalten. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden. Eine 

Anrechnung des Stauraumes vor Garagen als Stellplatz ist unzulässig. 

4.5.2 Anzahl und Herstellung der Stellplätze 

Die Anzahl und Herstellung der Stellplätze richten sich nach der Stellplatzsatzung des Marktes 

Pförring, in der Fassung vom 07.06.2017: Anzahl der Stellplätze gemäß § 2 Abs. 2, Nr. 1 und 

2. 
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5 Textliche Festsetzungen zur Grünordnung 

5.1 Allgemeine grünordnerische Festsetzungen 

5.1.1 Bodenschutz – Schutz des Mutterbodens 

 Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der 

Oberfläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und fachgerecht in maximal 

2,0 m hohen Mieten zwischenzulagern. 

 Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Boden-

verunreinigungen, sind zu vermeiden. 

 Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen 

errichtet und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der Oberfläche geplant 

bzw. erforderlich ist. Insbesondere gilt dies für die privaten Grünflächen. 

 Des Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu be-

schränken (§ 1a Abs. BauGB).  

 Sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder 

Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden. Der gewachsene Bodenaufbau ist überall 

dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen errichtet und auch sonst keine 

nutzungsbedingte Überprägung der Oberfläche geplant bzw. erforderlich ist. Des 

Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu 

beschränken (§ 1a Abs. BauGB). Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu beachten. 

5.1.2 Schutzzone längs der Ver- und Entsorgungsleitungen 

 Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind, soweit nicht durch andere Festsetzungen 

gesondert geregelt, in einem Abstand von mindestens 2,0 m zu unterirdischen Leitun-

gen zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich 

verlegte Leitungen sind in den genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizufüh-

ren.  

 Die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt "Bäume, unter-

irdische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013, der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen sind zu beachten. 

5.1.3 Grenzabstände von Gehölzpflanzungen 

 Bei allen Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind die geltenden 

Regelungen des Bay. Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 47-50, 

zu beachten. 
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5.1.4 Grünflächenanteil / Baumanteil 

 Auf den privaten Flächen ist pro 300 m² Grundstücksfläche ein Baum der 1. oder 2. 

Wuchsordnung zu pflanzen. Planlich oder anderweitig textlich festgesetzte Baum-

pflanzungen können hierbei angerechnet werden. Die Baumstandorte können frei ge-

wählt werden. 

5.2 Besondere grünordnerische Festsetzungen 

5.2.1 Allgemeines 

 Im Baugebiet sind auf öffentlichen und privaten Grünflächen entsprechend den plan-

lichen und textlichen Festsetzungen Begrünungs- bzw. Pflanzmaßnahmen durchzu-

führen. 

 Die Ausführung hat dabei spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der Gebäude zu 

erfolgen. 

 Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind fachgerecht zu pflegen und zu unter-

halten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind in der nächsten Pflanzperiode nach zu 

pflanzen. 

5.2.2 Vermeidung der Beeinträchtigung benachbarter Baumbestände 

 Die entlang der Kreisstraße vorhandenen Baumbestände (Spitzahorn, außerhalb des 

Geltungsbereichs) sind im Zuge der Baumaßnahmen und dauerhaft unbeeinträchtigt 

zu erhalten. Ablagerungen, Eingriffe in den Wurzelbereich usw. sind zu vermeiden. 

Sofern erforderlich, sind Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 durchzuführen. 

5.2.3 Eingrünung am Süd- und Ostrand auf privaten Parzellen 

 Zur Eingrünung des Baugebiets in die Landschaft ist auf den privaten 

Grundstücksflächen an der Süd- und Ostseite des Baugebiets im Randbereich der 

Parzellen zur freien Landschaft eine mindestens 1-reihige geschlossene Hecke aus 

Sträuchern und Bäumen gemäß Liste der Empfohlenen Arten in den textlichen 

Hinweisen zu pflanzen. 

 Auf den Bauparzellen 10, 16, 22, 30 und 31 ist eine östliche Ortsrandeingrünung zu 

pflanzen. 

 Auf den Parzellen 23 – 29 und 31 ist eine südliche Ortsrandeingrünung zu pflanzen. 
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 Mindestpflanzqualitäten: 

- Obstbäume 
 H mind. 2 x verpflanzt, mind. 8-10 cm Stammumfang 

- Heister, mind. 2 x verpflanzt, mind. 100/150 cm Höhe 

- Sträucher (Randeingrünung) 
- mind. 2 x verpflanzt, mind. 60/100 cm Höhe 

Zeitpunkt der Pflanzung: 

 Die Bepflanzungsmaßnahmen sind in der dem Beginn der Gebäudenutzung folgenden 

Pflanzperiode durchzuführen. 

5.2.4 Nichtüberbaubare Grundstücksflächen 

 Die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind als 

Rasen-, Wiesen- oder Pflanzgänge auszubilden. Eine Befestigung innerhalb dieser 

Flächen ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und 

Einfriedungen zulässig. Die Versiegelung ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 

beschränken. 

5.2.5 Verkehrsflächen, Stellplätze, Zufahrten, Zugänge 

Die KFZ- Stellplätze, KFZ-Stauräume und Grundstückszufahrten sind versickerungs- 

fähig zu gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, 

Fahrspuren mit durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u.ä.) 
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Teil C) Textliche Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen 

1. Bodenschutz 

Mutterboden ist möglichst auf dem Grundstück, getrennt von unbelebten Bodenschichten zu 

lagern und wieder zu verwenden bzw. oberflächennah einzubauen. 

2. Grundwasserschutz 

Sofern Grundwasser, Hang- oder Schichtwasser ansteht sind bauliche Anlagen im 

Grundwasserbereich fachgerecht gegen drückendes Wasser zu sichern. Die Anzeigepflicht 

von Grundwasserfreilegungen nach § 49 WHG in Verbindung mit Art. 30 BayWG und die 

Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß § 8 in Verbindung mit § 9 WHG sind zu 

beachten. Werden wassergefährdende Stoffe gelagert, umgeschlagen, hergestellt, behandelt 

oder verwendet, so ist dies anzuzeigen. 

3. 3. Niederschlagswasserbeseitigung 

Unbelastetes Oberflächenwasser ist vorzugsweise an Ort und Stelle flächig zu versickern. Der 

Bauherr ist verpflichtet etwaige Versickerungsanlagen nach der "Niederschlagswasser- 

freistellungsverordnung" (NWFreiV) herzustellen und die "Technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" 

(TRENGW) einzuhalten. 

Dies ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen 

In Abhängigkeit der Sickerfähigkeit des Untergrundes am vorliegenden Standort sind 

zusätzliche Rückhalteeinrichtungen angeraten. Geeignete Möglichkeiten für Rückhalte-

vorrichtungen zur Wiederverwendung des Niederschlagswassers bilden z. B. auch die Anlage 

von Teichanlagen und Regenwasserzisternen. 

Der Vollständigkeit halber wird auf die einschlägigen technischen Regelwerke der DWA: 

- A-153, “Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, 

- A-117, „Bemessung von Regenrückhalteräumen“ und  

- A-138, „Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ 

sowie die Merkblätter des LfU verwiesen (z.B. „Naturnaher Umgang mit Regenwasser"), 

abrufbar unter folgendem Link: 

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf

4. Oberflächenbefestigung/Schichtenwasser 

Der Oberflächenwasserabfluss bzw. die Abgabe des Oberflächenwassers in den öffentlichen 

Regenwasserkanal sind durch Minimierung der versiegelten Flächen zu reduzieren. Stellplätze 

auf Privatflächen sind mit maximal teilversiegelnden Belägen zu befestigen. 
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5. Oberflächenwasser/Selbstschutz des Bauherrn 

Aufgrund der vorhandenen Geländeneigung kann bei Starkregen wild abfließendes Wasser 

zu Beeinträchtigungen führen. 

Ein vollständiger Schutz gegen Wassergefahren ist nicht möglich. Daher sind geeignete 

Objektschutzmaßnahmen durch den Bauwerber zu ergreifen. 

Auf die Hochwasserschutzfibel des Bundesumweltministeriums (www.bmub.bund.de; Such-

begriff "Hochwasserschutzfibel") mit den detaillierten Empfehlungen zum Objektschutz und 

zur baulichen Vorsorge wird hingewiesen. 

Schutz vor Oberflächenwasser: 

Bei der Planung des Gebäudes sowie der Außenanlagen sollte auf eine sichere Ableitung des 

Oberflächenwassers geachtet werden (Lage von Kellerfenstern, Lichtschächten, 

Kellerabgängen, Gefälle vom Gebäude weg zur Grundstücksfläche). Wild abfließendes 

Wasser darf nicht zum Nachteil Dritter auf andere Grundstücke ab- bzw. umgeleitet werden. 

Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation: 

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem (getrennte Ableitung von Oberflächen-

wasser und häuslichem Schmutzwasser). Generell sind sämtliche Einleitungsstellen von 

Abwasser in die Kanalisation unterhalb der Rückstauebene (= OK Straße) ausreichend gegen 

Rückstau zu sichern. 

Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986 ff zu erfolgen. 

6. Bodendenkmäler 

Nach bisherigem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet keine Bodendenkmäler. 

Südwestlich des Plangebietes befindet sich das Bodendenkmal D-1-7136-0261. 

Das Vorkommen weiterer Bodendenkmäler auch innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplanes ist nicht auszuschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu 

Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege oder an die untere Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Eichstätt) gemäß Art. 

8 Abs. 1 - 2 DSchG unterliegen. 

Art. 8 Abs. 1 DSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 

oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer 

und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen.  

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 

teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
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Art. 8 Abs. 2 DSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 

Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 

vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

7. Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nach derzeitiger Aktenlage des 

Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt und nach den Informationen aus dem Altlasten-, 

Bodenschutz- und Deponieinformationssystem (ABuDIS) keine Altlastenverdachtsflächen, 

Altablagerungen bzw. schädliche Bodenveränderungen bekannt. 

Sollten im betroffenen Bereich Altlastenverdachtsflächen bzw. schädliche 

Bodenveränderungen bekannt werden, sind diese im Einvernehmen mit dem Landratsamt 

Eichstätt und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu erkunden, abzugrenzen und 

gegebenenfalls zu sanieren. 

8. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und 

Entsorgungsleitungen ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren 

Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 

genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen. Die Empfehlungen zu 

Schutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", 

Ausgabe 2013, der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind zu 

beachten. 

9. Vorbeugender Brandschutz 

Zur Brandbekämpfung muss eine ausreichende Wassermenge gemäß DGVW-Arbeitsblatt W-

405 zur Verfügung stehen. 

Auf die Einhaltung der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr“ wird hingewiesen. 

10. Regenerative Energien/Solarenergie 

Nach § 1a Abs. 5 BauGB, „soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 

Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.“ 

Anlagen zur Energiegewinnung sind daher als Dachaufbauten zulässig und werden 

ausdrücklich empfohlen (vgl. Textliche Festsetzungen, Punkt: 4.2.1). 

11. Landwirtschaft 

Gegen Beeinträchtigungen aus der im Umfeld vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzung und 

landwirtschaftlichen Betrieben können keine Einwendungen erhoben werden, sofern die 
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allgemein üblichen und anerkannten Regeln der Bewirtschaftung (sog. „Gute fachliche Praxis 

in der Landwirtschaft“ gemäß BBodSchG) berücksichtigt werden. 

Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und Hofstellen können selbst bei 

„ordnungsgemäßer Bewirtschaftung“, Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen ausgehen, die 

von den Bewohnern zu dulden sind. Dies kann auch vor 6.00 Uhr morgens und nach 22.00 

Uhr abends sowie an Sonn- und Feiertagen- während landwirtschaftlicher Saisonarbeiten – 

der Fall sein. 

12. Abfallrecht 

Größe, Zahl und Art der Abfallbehältnisse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils 

geltenden Satzung. Auf § 16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (BGV C 

27) wird verwiesen. 

13. Leuchtmittel 

Die Verwendung natriumbedampfter Leuchtmittel zum Schutz von Insekten wird angeraten. 

Empfohlene Liste heimischer, standortgerechter Gehölzarten für private 

Baumpflanzungen 

Liste 1 - Bäume 
Acer campestre Feld-Ahorn 
Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Betula pendula Sand-Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Malus sylvestris Wild-Apfel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Tilia cordata Winter-Linde 
Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Zusätzlich werden Obstbäume als Hoch- oder Halbstämme empfohlen. 

Für die auf den privaten Grünflächen durchzuführende Eingrünung am Süd- und Ostrand des 

Baugebiets: 

Liste 2 - Sträucher: 
Berberis vulgaris Berberitze 
Corylus avellana Haselnuß 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
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Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Kreuzdorn 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Rosa canina Hunds-Rose 
Salix caprea Salweide  
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Zudem können auch sonstige Straucharten (jedoch ausschließlich Laubgehölze) verwendet 

werden. Diese müssen jedoch eine Wuchshöhe von mindestens 2 m aufweisen, um eine 

ausreichende Eingrünung zu gewährleisten. 
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Teil D) Begründung 

1 Allgemeines 

Der Markt Pförring mit seinen 7 Ortsteilen liegt am östlichen Rand des Landkreises Eichstätt, 

25 Kilometer östlich von Ingolstadt im Regierungsbezirk Oberbayern. 

Das Gemeindegebiet umfasst 43,51 Quadratkilometer, die Einwohnerzahl liegt bei 4.023 

(Stand: September 2018). 

Pförring gehört als Unterzentrum zum Landkreis Eichstätt. Mit den Nachbargemeinden 

Mindelstetten und Oberdolling bildet Pförring eine Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in 

Pförring. Mit Münchsmünster bildet Pförring einen Doppelort. 

Der Ortsteil Lobsing befindet sich ca. 6 km nördlich vom Ortszentrum Pförrings auf 385 m 

Meereshöhe an der Staatsstraße 2232 und am Dettenbach. 

Über den ÖPNV ist Pförring mit der Regionsmetropole Ingolstadt verbunden. Die 

nächstgelegenen Bahnhöfe sind Münchsmünster (5 km) und Neustadt/Donau (7 km). Die 

Großstädte Regensburg, Nürnberg und München erreicht man ebenso wie den Flughafen 

München innerhalb von einer Stunde mit dem PKW. 

Die Landschaft rund um Pförring mit Donau, Altwasserarmen und Auwäldern bietet vielfältige 

Freizeitmöglichkeiten. Das Pförringer Gemeindegebiet grenzt im Norden an den Naturpark 

Altmühltal, der mit seinen Naturschönheiten hohen Erholungswert hat. 

Abb. 1: Quelle: Wikipedia 

2 Anlass der Planung 

Mit der Baugesetzbuch-Änderung 2017 wurde das beschleunigte Verfahren auf den Ortsrand 

erweitert (§ 13 b BauGB), um hierdurch gerade solchen Gemeinden, die mit ihrem 
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Innenentwicklungspotenzial an ihre Grenzen gekommen sind, erleichtert eine weitere 

Wohnbaulandmobilisierung zu ermöglichen. 

Bei den Bebauungsplänen der Innenentwicklung, nach § 13a BauGB gelten im Grundsatz 

dieselben Regeln wie für „herkömmliche“ Bebauungspläne. Es entfallen allerdings 

Umweltbericht und Umweltprüfung. Darüber hinaus ist im Fall der Bebauungspläne bis 20.000 

m² Grundfläche nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anwendbar. 

Entsprechendes gilt unter den Voraussetzungen und nach Maßgabe des § 13b BauGB für 

Bebauungspläne zugunsten des Wohnbaus auf Flächen, die im ortsrandnahen Außenbereich 

liegen. 

3 Geltungsbereich, städtebauliche Einordnung, Lage und Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „An der 

Pirkenbrunner Straße“, umfasst die Flurstücke mit den Flur-Nummern 311, 312, 307 (TF), 315 

(TF) und 103/2 (TF), 85/1 (Teilfläche) und 85/20 (Teilfläche (Kreisstraße EI 31)), je der 

Gemarkung Lobsing. 

Das Gebiet ist wie folgt umgrenzt: 

Im Norden durch: die landwirtschaftliche Fläche Fl.-Nr. 313 und die restliche Teilfläche des 

Weges Fl.-Nr. 315, je der Gemarkung Lobsing 

Im Osten durch: die landwirtschaftlichen Flächen Fl.-Nr. 316, 317 (Weg), 318, 318/1 und 

103/2 (Restfläche) und 85/20 (restliche Teilfläche der Kreisstraße EI 31) 

je der Gemarkung Lobsing 

Im Süden durch:  die Kreisstraße EI 31, Pirkenbrunner Straße auf den Fl.-Nrn. 85/1 und 

85/20, je der Gemarkung Lobsing 

Im Westen durch:  die Teilfläche der Kreisstraße EI 31 mit der Fl.-Nr. 85/1 und die 

Grünfläche Fl.-Nr. 305/15 und einen Flurweg Fl.-Nr. 307 (Restfläche), 

Gemarkung Lobsing 

Insgesamt weist das Plangebiet eine Größe von 26.098 m² auf. 

Es ist beabsichtigt, die Flächen als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Baunutzungs-

verordnung auszuweisen. 
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4 Übergeordnete Planungen 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01. September 2013 zählt der 

Markt Pförring zum allgemeinen ländlichen Raum. 

Im Regionalplan der Region Ingolstadt (10) ist hierzu folgender Grundsatz verankert: 

Ländlicher Raum 

Die Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund der verkehrlich günstigen Lage zu den Verdichtungsräumen 

Ingolstadt und München sind unter Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der wesentlichen 

Landschaftsstrukturen verstärkt zu nutzen. Die Anbindung entfernt gelegener Teilräume des ländlichen 

Raumes ist soweit wie möglich zu verbessern.  

Der Bereitstellung einer dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Einrichtungen ist 

Vorzug gegenüber Auslastungserfordernissen einzuräumen. 

Potenziale der Innenentwicklung, die in den vorhandenen Siedlungsgebieten bestehen, sind 

vorrangig zu nutzen (vgl. LEP 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung und § 1a Abs. 2 

BauGB). Das gilt nicht nur für den städtischen Bereich, sondern auch für ländliche 

Siedlungseinheiten z. B. mit nicht genutzter Bausubstanz von aufgegebenen 

landwirtschaftlichen Betrieben. Sicherung, Verbesserung und Erweiterung vorhandener 

Wohnfunktionen sind oft Voraussetzungen für eine wirtschaftlichere Ausnutzung bestehender 

Infrastruktureinrichtungen, die sonst aufgrund der abnehmenden Bevölkerungszahl, durch 

einen negativen Geburtensaldo oder Abwanderung der Wohnbevölkerung nicht mehr 

ausgelastet wären. 

Laut Anlage 1 zur Begründung des LEP "Status-quo-Prognose Bevölkerungsentwicklung", 

der eine Vorausberechnung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zugrunde 

liegt, die mithilfe des regionalen Simulationsmodells (SIKURS) errechnet worden ist, 

(Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2030) gilt jedoch folgendes: 

Ausgehend vom Bevölkerungsstand 2010 wurden dabei neben den Geburten, Sterbefällen 

und Wanderungen aus dem übrigen Bundesgebiet und Ausland auch 

Wanderungsbeziehungen zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns 

berücksichtigt. 

Ergebnis der Untersuchungen war, dass die Bevölkerung Bayerns trotz einer negativen 

natürlichen Bevölkerungsbilanz eine Zunahme erfahren wird. 

Ein weitüberdurchschnittliches Bevölkerungswachstum sei anhaltend bis 2030 in der Region 

Ingolstadt (+3,6 %) zu erwarten.
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Abb.: 2   „Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2030“, Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung, 2011 

Der Markt Pförring verfügt derzeit noch nicht über eine umfassende Flächenmanagement-

Datenbank. Deshalb kann die Anforderung des LEP, den Flächenbedarf unter 

Berücksichtigung der demographischen Entwicklung konkret und plausibel nachvollziehbar 

darzulegen, derzeit nicht abschließend erfüllt werden. 

Die Gegenüberstellung der vorhandenen Reserveflächen zum Flächenbedarf für die 

beabsichtigte Wohnflächenausweisung stellt sich wie folgt dar: 

Im Ortsteil Lobsing, befinden sich (im Geltungsbereich von rechtskräftigen Bebauungsplänen) 

derzeit 15 Baulücken. 12 davon befinden sich in Privateigentum. Mehrere Versuche des 

Marktes Pförring, diese zur Schließung der Baulücken käuflich zu erwerben, hatten keinen 

Erfolg. Von privater Seite besteht zum Verkauf an den Markt Pförring kein Interesse. 

Gemeindliche Baulücken im Innerortsbereich sind nicht vorhanden. Die privaten Baulücken 

im Innerortsbereich dienen zum Erhalt der Hofnachfolge im Zuge der Weitervererbung und 

können ebenfalls nicht käuflich erworben werden. 

Eine Nachverdichtung zwischen dem Innerortsbereich und den bestehenden Baugebieten ist 

auf Grund des Oberflächenabflusses (Talraum von Bebauung freizuhalten; vgl. rechtskräftiger 

Flächennutzungsplan) nicht möglich. 
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Abb. 3: Ausschnitt rechtskräftiger Flächennutzungsplan 

Eine Weiterentwicklung des Ortsteils Lobsing Richtung Norden ist auf Grund 

landwirtschaftlicher Hofstellen und des Friedhofs nicht möglich. Im Westen befinden sich 

gewerbliche Betriebe (Omnibusunternehmen und Raiffeisenbank mit Lagerhaus). Richtung 

Süden ist eine Erweiterung als Ortszersiedelung anzusehen und auch erschließungs-

technisch sehr problematisch. Somit bleibt nur noch die Ausweisung eines neuen 

Baugebietes in Richtung Osten. 

Auf Anforderung der Regierung von Oberbayern wurde eine erweiterte Erhebung von 

Bauflächen im Innenbereich der Ortsteile Wackerstein, Ettling, Forchheim und Gaden 

durchgeführt. Es war zu überprüfen, ob im Innenort der vorgenannten Ortsteile Flächen zu 

generieren sind, die einer Bebauung zugeführt werden können und somit der Forderung 3.2 

(Z) des LEP – Innenentwicklung vor Außenentwicklung – Rechnung getragen werden kann. 

Die Prüfung hat folgendes ergeben: 

OT Wackerstein – keine gemeindlichen Bauplätze verfügbar. Die derzeit ca. 15 Baulücken 

befinden sich in Privatbesitz und können derzeit vom Markt Pförring nicht erworben werden. 

Das gleiche gilt für Leerstände, sowie größere Hofflächen von landwirtschaftlichen Betrieben. 
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OT Ettling - keine gemeindlichen Bauplätze verfügbar. Keine Baulücken vorhanden. 

Leerstände, sowie größere Hofflächen von landwirtschaftlichen Betrieben können derzeit vom 

Markt Pförring nicht erworben werden und dienen zur Hofweiterführung. 

OT Forchheim - keine gemeindlichen Bauplätze verfügbar. Die derzeit ca. 8 Baulücken 

befinden sich in Privatbesitz und können derzeit vom Markt Pförring nicht erworben werden. 

Das gleiche gilt für Leerstände, sowie größere Hofflächen von landwirtschaftlichen Betrieben. 

OT Gaden - keine gemeindlichen Bauplätze verfügbar. Keine Baulücken vorhanden. 

Leerstände, sowie größere Hofflächen von landwirtschaftlichen Betrieben können derzeit vom 

Markt Pförring nicht erworben werden und dienen zur Hofweiterführung. 

Diese zusätzliche Erhebung und Prüfung der Innerortsflächen in den vorgenannten Ortsteilen 

hat ergeben, dass der Markt Pförring keinen Zugriff auf Flächen hat, die einer Bebauung 

zugeführt werden können. Ein Erwerb von Innenortsflächen scheitert an der 

Verkaufsbereitschaft der Eigentümer. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aufgrund der dem Markt Pförring vorliegenden 

Grundstückskaufanträgen bzw. der noch zu erwartenden Anträge die Ausweisung des 

Baugebiets von großer Bedeutung ist, um die Nachfrage an Bauplätzen und damit 

Ansiedlungsmöglichkeiten sichern zu können. 

Die demografische Entwicklung des Marktes Pförring sieht nach dem Demografie-Spiegel von 

Bayern bis zum Jahre 2028 eine Steigerung von bis zu 5 % vor. Im Hauptort Pförring sind 

derzeit nur 3 gemeindliche Bauplätze, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am 

Hellerberg“ im Ortsteil Lobsing weitere 3 Bauplätze vorhanden. Die Bedarfsanmeldung von 

Bauplätzen im Bereich des Marktes Pförring liegt derzeit bei 63 Anträgen. 

Bei der prognostizierten Mehrung der Einwohnerzahl reicht die ausgewiesene Fläche nicht 

aus um das Nachfragepotenzial auch nur annähernd zu befriedigen. Aus diesem Grunde ist 

die Ausweisung des Baugebiets für den Markt Pförring hinsichtlich Ansiedlungsmöglichkeiten 

von größter Bedeutung. 

Zum Erfordernis einer flächen- und ressourcensparenden Siedlungsform (verdichtete Sied-

lungsformen) wird angemerkt, dass eine flächenintensive Bebauung durch die Ausweisung 

der einzelnen Bauflächen im Baugebiet Lobsing vom Markt Pförring nicht gesehen wird. Bei 

Grundstücksgrößen zwischen 600 und 700 m² entsteht bei einer Doppelhausbebauung ein 

Grundstücksanteil von 300 – 350 m², der für den ländlichen Raum nicht als überdimensioniert 

angesehen werden kann. 

Eine verdichtete Siedlungsform ist auf Grund der städtebaulichen Vorgaben des Ortes 

Lobsing seitens des Marktes Pförring nicht gewünscht. Planungswille des Marktes Pförring ist 
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unter Berücksichtigung des flächensparenden Bauens (durch Ausweisung kleinerer 

Bauflächen im ländlichen Bereich) die Beibehaltung der vorhandenen Baustruktur im Ort. 

4.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im aktuellen Flächennutzungsplan der 

Marktgemeinde Pförring als landwirtschaftliche Fläche enthalten. 

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13b BauGB handelt, 

erfolgt die redaktionelle Berichtigung des Flächennutzungsplanes zu einem späteren 

Zeitpunkt. 

5 Erschließung 

5.1 Verkehr 

5.1.1 Äußere Erschließung 

Der Ortsteil Lobsing ist über die Staatstraße 2232, die Kreisstraße EI 31 und EI 30 und die 

Bundesstraße B299 an das nationale Straßennetz angebunden. Die Linien 25 und 26 der 

Ingolstädter Verkehrsgesellschaft binden zudem die nahegelegene Marktgemeinde Pförring 

im annähernden Stunden-Takt an den Großraum Ingolstadt an. 

5.1.2 Innere Erschließung 

Das Plangebiet wird durch zwei Planstraßen in Nord-/Süd-Richtung und zwei Planstraßen in 

West-/Ost-Richtung erschlossen. 

Die Erschließungsstraßen münden auf die Kreisstraße EI 31/Pirkenbrunner Straße. 

Die Querschnittsaufteilung des öffentlichen Verkehrsraums (Breite 5,50 m bzw. 7,00 m) erfolgt 
mit der Erschließungsplanung. 
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Abb. 4: Luftbild mit Verkehrsanbindung und Geltungsbereich, Quelle: geoportal.bayern.de 

5.2  Wasser- und Löschwasserversorgung 

Die Wasser- und Löschwasserversorgung des Plangebietes erfolgt über das Versorgungs-

netz des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Altmannsteiner Gruppe. 

Die Anbindung erfolgt über die nahe dem Plangebiet vorhandenen Versorgungsleitungen in 

der Blumenstraße. 

5.3  Abwasserbeseitigung 

Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem. 

Die Abwasserentsorgung ist über eine westliche Anbindung an die Blumenstraße im Frei-

spiegel geplant. 

Die Reinigung der Schmutzwässer erfolgt in der Kläranlage Pförring. 

5.4  Niederschlagswasser- und Oberflächenentwässerung 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind alternative, naturverträgliche Regenwasserableitungen zu 

prüfen und gegebenenfalls zu verwirklichen. 

Das Regen- bzw. Oberflächenwasser muss nach dem Bayerischen Wassergesetz (BayWG, 

Art. 18) nach den örtlich gegebenen Möglichkeiten bewirtschaftet werden. Es ist folgende 

Reihenfolge der Bewirtschaftungsmöglichkeiten in Wohngebieten vorzusehen: 
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1. Wenn die Möglichkeit besteht, ist das NSW im Baugebiet in Mulden über eine belebte 

Bodenschicht zu versickern 

2. Falls eine Versickerung nicht möglich ist, müssen Oberflächenwässer einem Vorfluter 

zugeführt werden. 

Diese Vorgehensweise wird bei der Entwässerungskonzeption wie folgt berücksichtigt. 

Aufgrund der topographischen und geologischen Verhältnisse im Plangebiet wird von einer 

flächigen Versickerung abgesehen. Die Straßenentwässerung und die Dachflächen-

entwässerung müssen daher in den geplanten Regenwasserkanal eingeleitet werden. 

Eine Vermischung des auf befestigten Flächen gesammelten Niederschlagswasser mit 

Schmutzwasser (WHG § 55 Abs. 2) erfolgt nicht. 

Gemäß derzeitiger Planung soll das getrennt erfasste Niederschlagswasser von befestigten 

Flächen (Verkehrs- und Dachflächen) im weiteren Verlauf über den geplanten 

Regenwasserkanal zum südlich gelegenen kommunalen Retentionsbodenfilter geleitet 

werden. 

Es erfolgt lediglich eine Vermischung mit dem abgeschlagenen Mischwasser, das über den 

Bodenfilter in die Vorflut (Dettenbach) geleitet wird. 

Am Nordrand des Gebietes wird anfallendes Oberflächenwasser in einem großzügig 

bemessenen, begrünten Grünstreifen abgefangen und entlang des Flurweges westlich an der 

Bebauung vorbei in den künftigen Regenwasserkanal in der Planstraße 1 geleitet. 

Die im Rahmen des Verfahrens vorgebrachte Empfehlung des Wasserwirtschaftsamtes 

Ingolstadt zur Trennung von wild abfließendem Oberflächenwasser und gesammeltem 

Niederschlagswasser wird in den weiteren Planungen berücksichtigt. 

Im Rahmen der Entwässerungsplanung kann geprüft werden, ob das „wild“ abfließende 

Oberflächenwasser ausschließlich im öffentlichen Grünstreifen am Nordrand des Plangebietes 

abgefangen und versickert werden kann. Die Planung wird mit dem WWA IN abgestimmt 

5.5  Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Plangebietes kann durch die vorhandenen Versorgungsanlagen 

über die Blumenstraße sichergestellt werden. 

Im Plangebiet befinden sich eine Mittelspannungsfreileitung und ein vorhandenes 

Mittelspannungskabel der Bayernwerk AG (vgl. Planzeichnung). Die oberirdische Freileitung 

soll im Rahmen der Baugebiets-Erschließung erdverkabelt werden. 

5.6  Telekommunikation 

Die Versorgung des Gebietes mit Telekommunikationsanlagen ist im nahen Wohngebiet 

Lobsing Ost III vorhanden. Die Anbindung erfolgt ebenfalls über die Blumenstraße 
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5.7  Abfallentsorgung 

Diese ist sicher gestellt durch die Abfallentsorgung des Landkreises Eichstätt. 

5.8 Flächenbilanz 

Geltungsbereich: gesamt: 26.100 m² 100 %

Bauflächen: Fläche WA gesamt: 20.097 m² 77 %
darin enthaltene private Grünflächen: ~ 720 m²

Öffentliche 
Verkehrsflächen: gesamt: 4.522 m² 17 %

Öffentliche 
Grünflächen gesamt: 1.481 m² 6 %

6 Begründung zur Grünordnung 

Trotz der zwangsläufig erforderlichen Überbauung und Versiegelung gilt es dennoch, die 

Mindestanforderungen des Bodenschutzes umzusetzen. Hierzu gehört zunächst der Schutz 

vor Vernichtung bzw. Vergeudung von Oberboden. Wo keine baulichen Veränderungen 

stattfinden, ist der natürliche Bodenaufbau zu erhalten. Insbesondere hier sind auch 

Beeinträchtigungen wie Bodenverdichtungen zu vermeiden. 

Durch die Festsetzung von Schutzzonen zu Ver- und Entsorgungstrassen sowie von 

Mindestabständen zum Fahrbahnrand soll dafür Sorge getragen werden, dass Ge-

hölzpflanzungen nicht in Konkurrenz zu technischen Einrichtungen stehen und deshalb später 

wieder beseitigt werden müssen. 

Die Einhaltung von Grenzabständen dient in erster Linie der Vermeidung nachbarschaftlicher 

Konflikte. 

Die im Zusammenhang mit der Errichtung des Bauvorhabens geplanten Grünflächen erfüllen 

eine Reihe ökologischer und ortsgestalterisch-ästhetischer Funktionen: 

- Sicherung eines hinsichtlich des Ortsbildes und allgemein wohlfahrtswirksamen 

Grünflächenanteils im Baugebiet 
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- visuelle Einbindung und landschaftliche Einbindung der Baukörper in die örtliche Si-

tuation durch die privaten Begrünungsmaßnahmen, damit Minimierung bzw. 

Minderung von Eingriffen in das Landschaftsbild 

- Verbesserung des Siedlungsklimas 

- in gewissem Umfang Rückhalte- bzw. Versickerungsfläche für auf den Baugrund-

stücken anfallendes Oberflächenwasser 

- Beitrag zur Minderung von Lärm, Staub, Schadstoffen etc. 

- Minderung bzw. Minimierung von Eingriffen in die Lebensräume von Pflanzen und 

Tieren; zusätzlich Verbesserung des Lebensraumangebots insbesondere für Gehölz-

bewohner 

- Verminderung der Barrierewirkung hinsichtlich des Ausbreitungs- und Wanderver-

mögens von Pflanzen und Tieren 

Um eine Durchgrünung des Baugebiets sicherzustellen, ist auf den privaten Parzellen pro 

300 m² Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen. Die Standorte können frei gewählt werden. 

Eine Beeinträchtigung der außerhalb des Geltungsbereichs, jedoch im Randbereich liegenden 

Baumbestände entlang der Kreisstraße sind zu vermeiden. Beschädigungen, Eingriffe in den 

Wurzelbereich, Ablagerungen etc. sind zu vermeiden, auch vorübergehende 

Beeinträchtigungen. Erforderlichenfalls sind Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 

durchzuführen. 

An der Süd- und Ostseite des Baugebiets wird eine mindestens 1-reihige, geschossene 

Heckenpflanzung auf privaten Flächen festgesetzt. Grundsätzlich wünschenswert wäre eine 

Randeingrünung auf öffentlichen Flächen im Norden. Allerdings stellt das vorliegend geplante 

Baugebiet gegebenenfalls noch nicht den endgültigen Siedlungsrand in diesem Bereich dar. 

Um jedoch ein Mindestmaß an Eingrünung in die Landschaft sicherzustellen, wird die 

Eingrünungsmaßnahme auf privaten Flächen an der Südseite zur Kreisstraße und an der 

Ostseite zur freien Landschaft festgesetzt. Ihre Umsetzung ist durch das Monitoring zu 

begleiten. 

Durch die Festsetzung, dass die Begrünungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den 

Erschließungs- und sonstigen Baumaßnahmen zu erfolgen haben sowie die Festsetzungen 

der Mindestpflanzqualitäten soll dafür Sorge getragen werden, dass die Pflanzungen möglichst 

frühzeitig ihre Funktionen erfüllen können. 

Ausgleichs-/Ersatzflächen werden aufgrund der Anwendung des § 13b BauGB nicht 

festgesetzt. 
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1. Einleitung, Anlass und Aufgabenstellung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Umweltschutzes für den Bau-

leitplan  
 

 Zur Deckung des örtlichen Bedarfs an Wohnbauflächen plant der Markt Pförring die 
Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets „An der Pirkenbrunner Straße“ im Ortsteil 
Lobsing auf Flur-Nr. 311, 312 (jeweils vollständig), 103/2, 315 und 307 (jeweils Teilflä-
chen) der Gemarkung Lobsing. 

 Hierfür wird ein Bebauungsplan mit Grünordnung nach § 13b BauGB (Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) aufgestellt. Die Größe des 
Geltungsbereichs beträgt ca. 2,6 ha. 

 Mit den vorliegenden Unterlagen wird den gesetzlichen Anforderungen nach einer 
sachgerechten Abwägung durch die Berücksichtigung der Umweltbelange Rechnung 
getragen, auch wenn im vorliegenden Fall (Verfahren nach § 13 b BauGB) kein Um-
weltbericht nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB erforderlich ist. Zudem werden die 
artenschutzrechtlichen Belange des § 44 BNatSchG abgearbeitet. 

 

  
1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen dargelegten Ziele des 

Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 
 

 
 Regionalplan 
 

 In der Karte „Siedlung und Versorgung“ sowie „Landschaft und Erholung“ sind den Pla-
nungsbereich sowie die unmittelbare Umgebung betreffend keine Ausweisungen ent-
halten. Auch landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind im Vorhabensbereich nicht aus-
gewiesen. Das Waldgebiet nördlich des Geltungsbereichs ist als Landschaftliches Vor-
behaltsgebiet ausgewiesen. 

  
 

 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope, Wald 
 

 Bei der Biotopkartierung Bayern wurde innerhalb der Gebietsausweisung nur randlich, 
im Westen, der Biotop 7136-102.005 (beschrieben als gemischte Schlehenhecke mit 
einzelnen durchgewachsenen Zitterpappeln, Eschen und Eichen; im Süden schließt 
Rest eines Fiederzwenken-Halbtrockenrasens an) erfasst. 

 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatschG bzw. Lebensstätten gemäß § 39 
Abs. 5 BNatSchG liegen nicht innerhalb des geplanten Geltungsbereichs und der nähe-
ren Umgebung. Bei dem im Gebiet liegenden Wald handelt es sich um Wald im Sinne 
des Art. 2 BayWaldG, zumindest bei dem östlichen geschlossenen Fichtenwald. 

  

 
Schutzgebiete 
 

Schutzgebiete nach den Naturschutzgesetzen sind im Geltungsbereich sowie dem wei-
teren Umfeld nicht ausgewiesen. Der Naturpark Altmühltal beginnt erst weiter nörd-
lich. 
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Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
 

Den Planungsraum unmittelbar betreffende Bestands-, Bewertungs- und Zielaussagen 
sind im ABSP für den Landkreis Eichstätt nicht enthalten. 
Schutzgebietsvorschläge gibt es im Planungsgebiet sowie im Umfeld nicht. 
Das Planungsgebiet gehört auch nicht zu einem der Schwerpunktgebiete des Natur-
schutzes im Landkreis. 
 
 

Artenschutzkartierung 
 

In der Artenschutzkartierung Bayern sind den Planungsbereich betreffend keine Art-
nachweise verzeichnet. 

 
 
2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der           

Prognose bei Durchführung der Planung 
 
2.1 Natürliche Grundlagen  
 
 Naturräumliche Gliederung und Topographie 
 

Nach der naturräumlichen Gliederung der Geographischen Landesaufnahme ist das 
Planungsgebiet dem Naturraum D061 Fränkische Alb zuzuordnen (082-A Hochfläche 
der Südlichen Frankenalb).  
Das Gelände ist mit ca. 8 % relativ stark nach Südwesten geneigt. 
Die Geländehöhen liegen zwischen ca. 399 m NN im Südwesten und 417 m NN im 
Nordosten.  
 
 

 Geologie und Böden 
 

 Nach der Geologischen Karte Maßstab 1:100.000 ist das Planungsgebiet aus geologi-
scher Sicht dem Massenkalk zuzuordnen, der im Gebiet als massiger Kalkstein aufge-
baut ist. 

 Daraus haben sich Braunerden aus Lößlehm und Residualton über verwittertem Car-
bonatgestein des Malm entwickelt, z.T. auch Rendzinen. 

 Nach der Bodenschätzungskarte sind Lehme mit Bodenzahlen bis zu 54/48, im mittle-
ren westlichen Teil nur 34/31 ausgeprägt. Die landwirtschaftliche Nutzungseignung ist 
damit für den größeren Planungsraum als durchschnittlich zu bewerten. 

 
 

 Klima 
 

 Im Planungsgebiet sind für die Verhältnisse der Region durchschnittliche klimatische 
Verhältnisse mit mittleren Jahrestemperaturen von ca. 8° C und mittleren Jahresnie-
derschlägen von 700 mm kennzeichnend. 
 Geländeklimatische Besonderheiten in Form von hangabwärts abfließender Kaltluft, 
insbesondere bei bestimmten Wetterlagen wie sommerlichen Abstrahlungsinversio-
nen, treten im Gebiet entsprechend der Hangneigung in südwestliche Richtung auf. 
Kaltluftstau ist im vorliegenden Fall ohne Bedeutung. 
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 Hydrologie und Wasserhaushalt 
 

 Der Bereich des geplanten Wohngebiets entwässert natürlicherweise nach Südwesten 
zum Dettenbach, welcher nach Süden Richtung Donau abfließt. 

 Oberflächengewässer gibt es im Planungsgebiet selbst nicht. 
 Sonstige hydrologisch relevante Strukturen, wie Quell- oder Vernässungsbereiche, Do-

linen etc. findet man im Planungsgebiet ebenfalls nicht bzw. sind nicht bekannt. 
 
 Über die Grundwasserverhältnisse liegen keine detaillierten Angaben vor. Angesichts 

der geologischen- und Nutzungsverhältnisse ist in jedem Fall davon auszugehen, dass 
bis zu den durch die Erschließungs- und sonstigen Baumaßnahmen voraussichtlich auf-
zuschließenden Bodenhorizonten keine Grundwasserschichten angeschnitten werden. 
Aufgrund der verbreitet ausgeprägten Lehme dürfte die Durchlässigkeit des Unter-
grunds vergleichsweise gering sein. Schichtwasser ist nicht auszuschließen. 

 Wasserschutzgebiete sind im Vorhabensbereich sowie dem weiteren Umfeld nicht 
ausgewiesen. 

 Zu berücksichtigen ist im vorliegenden Fall vom Oberhang, der weiter landwirtschaft-
lich genutzt sein wird, zufließendes Oberflächenwasser. 

 

 

 Potenzielle natürliche Vegetation 
 

 Als potenzielle natürliche Vegetation ist im Gebiet nach den Angaben des fis-natur-
online der Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Waldgersten-Buchenwald anzu-
sehen. 

 
 
2.2 Belange des Menschen und der Kultur- und sonstige Sachgüter  
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Bezüglich des Lärms bestehen im Gebiet keine relevanten Vorbelastungen durch Be-
triebslärm und Verkehrslärm. Die unmittelbar südlich angrenzende Kreisstraße EI 31 
weist nur ein vergleichsweise geringes Verkehrsaufkommen auf, so dass davon auszu-
gehen ist, dass diesbezüglich keine nachteiligen Auswirkungen hervorgerufen werden 
und gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet werden können. 

 Bestehende Siedlungen liegen nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Im westlichen An-
schluss liegen die bestehenden Wohngebiete des Ortsteils Lobsing (unmittelbar an-
grenzend Baugebiet Lobsing-Ost III).  

 Gerüche sind derzeit ohne nennenswerte Bedeutung. Lediglich zeitweilige Gerüche, 
bedingt durch die landwirtschaftliche Nutzung auf den Flächen, sind zu nennen, errei-
chen aber nur geringe Ausmaße. 

 Die derzeitigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen werden intensiv als Acker ge-
nutzt und dienen der Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Energieroh-
stoffen. Forstwirtschaftlich genutzte Bereiche sind in geringem Maße in den Geltungs-
bereich (im Südosten) einbezogen. Die baulich zur Beanspruchung geplanten kleinen 
Waldflächen im Süden werden forstwirtschaftlich genutzt. 

 
 Bestehende Wasserschutzgebiete liegen nicht im Bereich des geplanten Baugebiets 

sowie dem weiteren Umfeld. 



Grünordnung WA „An der Pirkenbrunner Straße“, Markt Pförring – Darstellung der Umweltbelange 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 - Seite 6 - 

 Aufgrund der Lage und Strukturierung ist die Bedeutung des Gebiets für die Erholung 
der Bevölkerung als landschaftlich geprägte Kulisse durchaus vorhanden. Eine Bedeu-
tung für die unmittelbare wohnortnahe Erholung haben die bestehenden Wege im 
Westen und Osten, die von Spaziergängern, v.a. Richtung Waldgebiet im Norden, ge-
nutzt werden. Die strukturelle Qualität der Landschaft für die landschaftsgebundene 
Erholung ist als durchschnittlich einzustufen. Die landwirtschaftlich genutzten Lagen 
sind sehr intensiv genutzt und ausgesprochen strukturarm, während die Wälder z.T. 
relativ reizvoll sind. 

 

 Baudenkmäler sind innerhalb des Geltungsbereichs sowie dem näheren Umfeld nicht 
bekannt. Im Ortsbereich gibt es einige Baudenkmäler, die jedoch keinen Sichtbezug 
zum geplanten Baugebiet aufweisen. Der Bayernviewer Denkmal weist in der direkten 
und weiteren Umgebung keine Bodendenkmäler auf. 

 

  
 Auswirkungen 
 

 Während der Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch den Baustellenbetrieb 
und den damit zusammenhängenden Fahrverkehr zu rechnen (Lärm, Staub, optische 
Reize). Sie werden als unerheblich eingestuft, da sie zeitlich begrenzt auftreten und 
sich nicht nachteilig auf die Wohn- und Erholungsfunktionen sowie das Wohlbefinden 
und die Gesundheit auswirken.  

 Besondere Anforderungen im Hinblick auf den Lärmschutz bestehen im Gebiet voraus-
sichtlich nicht. Der Verkehrslärm von der unmittelbar südlich angrenzenden Kreis-
straße EI 31 ist als vergleichsweise gering einzustufen. Eine gutachterliche Untersu-
chung ist im vorliegenden Fall nicht erforderlich. 

 Durch die Realisierung des Wohngebiets wird es nicht zu einer Zunahme des Verkehrs 
in den bestehenden Erschließungsstraßen bzw. an den bestehenden Wohnanwesen 
kommen, da das geplante Wohngebiet direkt an die Kreisstraße angebunden wird. Be-
stehende Wohngebiete bzw. Wohnparzellen werden deshalb mit der Ausweisung 
nicht erheblich beeinträchtigt. Die geringen Belästigungen der östlichen Parzellen des 
Baugebiets Lobsing-Ost III werden als hinnehmbar eingestuft. Mit dem zusätzlichen 
Verkehr sind keine erheblichen Belästigungen verbunden. 

 Bestehende Siedlungen werden durch die geplante Baugebietsausweisung auch durch 
sonstige Auswirkungen nicht relevant zusätzlich beeinträchtigt.  

 Gerüche spielen im Gebiet keine über die übliche Geruchsbelastung aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung hinausgehende Rolle, so dass keine näheren Untersuchungen 
hierzu erforderlich sind. Landwirtschaftliche Betriebe werden durch die Baugebiets-
ausweisung nicht in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt (Tierhaltung). 

 

 Mit der Realisierung des Vorhabens geht eine Fläche von ca. 2,2 ha für die Erzeugung 
von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Energierohstoffen nachhaltig verloren, dar-
über hinaus eine forstwirtschaftlich nutzbare Fläche von ca. 0,2 ha. Die landwirtschaft-
lichen Erzeugungsbedingungen sind durchschnittlich. Die forstwirtschaftlichen Nutz-
flächen weisen nur eine geringe Fläche auf. Der östliche Teil besteht aus einem Fich-
tenbestand, der westliche Teil aus Laubgehölzen, die eher ausgelockert sind und den 
Charakter von Einzelbäumen bzw. Baumgruppen aufweisen (Hauptbaumart Zitterpap-
pel). 
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 Die Erholungsfunktion des Gebiets wird in gewissem Maße beeinträchtigt, in dem die 
landschaftlichen Kulissen baulich überprägt werden. Die bestehenden Wegeverbin-
dungen an der West- und Ostseite, die z.T. als Straßen ausgebaut werden, sowie die 
Wege in der Umgebung, werden aufrechterhalten und können von Erholungssuchen-
den weiter genutzt werden. 

 Durch die Bebauung und Umwidmung zu privaten, eingefriedeten Grundstücken wird 
die Zugänglichkeit im Sinne des freien Zugangs zur Natur eingeschränkt. Bestehende 
Erholungseinrichtungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

 

 Im Geltungsbereich sowie dem weiteren Umfeld sind keine Bodendenkmäler bekannt. 
Sollten dennoch Bodendenkmäler zutage treten, wird der gesetzlichen Meldepflicht 
entsprochen, die Denkmalschutzbehörden eingeschaltet und der Zustand unverändert 
erhalten. 

 Die im Ortsbereich Lobsing oder den umliegenden Ortschaften vorhandenen, potenzi-
ell relevanten Baudenkmäler werden durch die Baugebietsausweisung nicht beein-
trächtigt (z.B. durch Sichtbeziehungen, visuelle Verschattung o.ä.). Zwischen dem ge-
planten Wohngebiet und den Baudenkmälern liegen bestehende Siedlungsbereiche, 
die eine vollständige Abschirmung gewährleisten, so dass keine Sichtbeziehungen zwi-
schen dem geplanten Baugebiet und den Baudenkmälern bestehen werden. 

 

 Zusammenfassend betrachtet ist die Betroffenheit des Menschen vergleichsweise ge-
ring. Im Vordergrund steht der Verlust einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Acker) 
von ca. 2,2 ha, zudem einer geringen Waldfläche von ca. 0,2 ha. 

  
 
2.3 Naturschutzrechtliche Belange - Pflanzen und Tiere und deren Lebensräume (mit spe-

zieller artenschutzrechtlicher Prüfung)  
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Die Nutzungs- und Vegetationsstrukturierung des Gebiets ist im Bestandsplan Nutzun-
gen und Vegetation Maßstab 1:1000 dargestellt. 

 Der Geltungsbereich ist überwiegend als Acker intensiv landwirtschaftlich genutzt. Nur 
geringfügig sind artenarme Grasfluren innerhalb des Geltungsbereichs ausgeprägt. Im 
Süden, zur Kreisstraße hin, liegen in geringem Umfang Waldflächen innerhalb des Gel-
tungsbereichs. Der westliche Teil ist mit Laubgehölzen von Stieleiche, Bergahorn und 
v.a. Zitterpappel ausgeprägt, wobei ein älteres Exemplar der Stieleiche mit 60 cm 
Stammdurchmesser besonders erwähnenswert ist. Dieser Teilbereich ist aus natur-
schutzfachlicher Sicht von mittlerer bis etwas höherer Wertigkeit, wobei dieser unmit-
telbar an der Kreisstraße liegt, wodurch die Lebensraumqualitäten in gewissem Maße 
gemindert werden, und die Pionierart Zitterpappel die größten Anteile einnimmt. Der 
östliche Teil ist als geringwertiger, mittelalter Fichtenbestand ohne nennenswerte Aus-
bildung der Bodenvegetation ausgeprägt. 

 Damit ist die naturschutzfachliche Wertigkeit des unmittelbaren Geltungsbereichs ins-
gesamt vergleichsweise gering. In erster Linie können Lebensraumqualitäten für die 
Arten der intensiv genutzten Kulturlandschaft bestehen. Bei zwei Begehungen des Aus-
weisungsbereichs im Frühjahr-Frühsommer 2017 konnten keine Arten der intensiv ge-
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nutzten Kulturlandschaft (wie Feldlerche u.a.) festgestellt werden. Die betroffenen Ge-
hölzbestände dürften einem gemeinen Artenspektrum als Lebensraum dienen. Sel-
tene Arten sind nicht zu erwarten. 

 

 Folgende Nutzungs- und Vegetationsstrukturen grenzen an den Geltungsbereich un-
mittelbar an: 

- im Süden Kreisstraße EI 31, südlich davon Grünland und Nadelwald; an der Kreis-
straße stehen einige Bäume, die erhalten werden (Spitzahorn) 

- im Osten intensiv genutzter Acker 

- im Westen das bestehende Wohngebiet Lobsing-Ost III, im mittleren und nördlichen 
Teil unmittelbar angrenzender Schotterweg 

- im Norden Acker, weiter nördlich Wald; Waldrand gut strukturiert mit alten Eichen 

 

Insgesamt ist die naturschutzfachliche Wertigkeit des Geltungsbereichs vergleichs-
weise gering. Bemerkenswerte oder seltene Arten der Pflanzen- und Tierwelt sind 
nicht zu erwarten. Von gewisser Bedeutung ist der kleine Laubwaldbestand im Süden 
mit einigen älteren Bäumen, v.a. Zitterpappel, Stieleiche). 
 

 

Auswirkungen (mit Ausführungen zum speziellen Artenschutzrecht) 
 

Durch die Realisierung des Baugebiets werden überwiegend als Acker intensiv ge-
nutzte landwirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch genommen (ca. 2,2 ha) einschließ-
lich untergeordneter artenarmer Gras- und Krautfluren), die nur eine geringe Bedeu-
tung als Lebensraum von Pflanzen und Tieren aufweisen. Darüber hinaus wird in ge-
ringem Umfang Wald beansprucht, der z.T. von Laubgehölzen dominiert wird, z.T. aus-
schließlich (im östlichen Teil) von Fichten eingenommen wird (zusammen ca. 0,2 ha). 
Bei zwei Begehungen des geplanten Ausweisungsbereichs wurde im Besonderen auf 
das Vorkommen vorn Arten der intensiv genutzten Kulturlandschaft geachtet. Es wur-
den im Bereich des geplanten Wohngebiets wie auch im Umfeld keine Arten der Kul-
turlandschaft wie Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel festgestellt. Darüber hinaus werden 
die innerhalb des Geltungsbereichs liegenden, von der Bebauung unmittelbar zur 
Überprägung geplanten Baum- und Waldbestände auf das Vorhandensein von baum-
gebundenen Höhlen- und Spaltenquartieren untersucht (Inaugenscheinnahme). Es 
konnten keine derartigen Quartiere, wie Baumhöhlen, Rindenspalten usw. festgestellt 
werden. Nistkästen wurden nicht vorgefunden (siehe nachfolgende Ausführungen 
zum Artenschutz). 
 

Erst mittelfristig ist nach entsprechender Entwicklungszeit der Begrünungsmaßnah-
men damit zu rechnen, dass zumindest für das typischerweise in durchgrünten Sied-
lungen vorkommende Artenspektrum geeignete Lebensraumstrukturen geschaffen 
werden. 
Die Durchlässigkeit des Baugebiets wird durch die Einfriedungen, die Bebauung und 
sonstige Flächenversiegelungen reduziert. 
  

Neben dem unmittelbaren Lebensraumverlust durch Überbauung können benach-
barte Lebensraumstrukturen grundsätzlich auch durch indirekte Effekte wie Verlär-
mung, Beschattung, Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen, Veränderungen des 
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Kleinklimas etc. beeinträchtigt werden. Nachdem aber im vorliegenden Fall keine dies-
bezüglich besonders empfindlichen Strukturen vorhanden sind, werden keine nen-
nenswerten indirekten Auswirkungen hervorgerufen. Im Vordergrund stehen die un-
mittelbaren Lebensraumverluste, die bezüglich des Schutzguts gering bis mittel sind. 
Die Überprägung des westlich angrenzenden Biotops ist durch den bestandskräftigen 
Bebauungsplan Lobsing-Ost III bereits zugelassen (dort festgesetzt als großflächige 
Mulde zur Oberflächenwasserrückhaltung). Die entlang der Kreisstraße vorhandenen 
Bäume (Spitzahorn) bleiben erhalten. Die Beseitigung der Laubgehölzbestände, in al-
lerdings relativ geringen Umfang stellt eine Beeinträchtigung der Lebensraumqualitä-
ten im Gebiet dar (wenngleich als Hauptbaumart Zitterpappel dominiert). 
 

Schutzgebiete, geschützte Objekte o.ä. sind von der Baugebietsausweisung nicht be-
troffen. 
 

Insgesamt sind die Auswirkungen als gering bis mittel einzustufen. 
 

 

Ausführungen zum speziellen Artenschutzrecht (spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung): 

 

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, in wieweit bei 
den europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, eu-
ropäische Vogelarten) Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 
BNatSchG ausgelöst werden. 
 

 

Wirkungen des Vorhabens 
 

Unmittelbar betroffen sind größtenteils intensiv als Acker genutzte Flächen. In gerin-
gem Umfang sind teils insgesamt mittel wertvolle, teils geringwertige, naturfern aus-
geprägte Waldflächen in insgesamt geringem Umfang betroffen, die jedoch nur gemei-
nen Arten Lebensraum bieten dürften (0,2 ha). 
Wie bei jeder Baumaßnahme werden bau- und anlagebedingte, darüber hinaus auch 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen nach Realisierung der Bebauung hervorgerufen. 
 

 

Verbotstatbestände 
 

Sowohl im Hinblick auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die sonstigen, 
nach nationalem Recht streng geschützten Arten sowie die Europäischen Vogelarten 
gelten folgende Verbote: 

  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und 
damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungs-
formen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird. 
 

Störungsverbot: Erhebliches Stören der Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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Tötungsverbot: Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für 
die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadenvermeidungs-maß-
nahmen signifikant erhöht . 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

 

Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, nach nationalem Recht 
streng geschützte Arten 

 

Eine Betroffenheit der Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist aufgrund 
deren bekannter Verbreitungsgebiete und der Lebensraumansprüche unter Berück-
sichtigung der im Gebiet ausgeprägten Lebensraumtypen auszuschließen. Verbotstat-
bestände können deshalb nicht ausgelöst werden. 
Da von dem Vorhaben keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und der nach nationalem Recht streng geschützten Arten 
betroffen sind, ist eine Auslösung von Schädigungsverboten ausgeschlossen. Die in den 
betroffenen Waldstreifen betroffenen Bäume weisen nach Inaugenscheinnahme keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf. 
Es wurden weder Baumhöhlen, Rindenspalten, abgeplatzte Rinde, Nistkästen oder 
sonstige Strukturen festgestellt, die als Quartiere von Fledermäusen oder Vögeln die-
nen könnten. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass solche Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten dennoch in geringem Umfang vorkommen. Allerdings ist die Ausstattung mit 
solchen Strukturen nicht höher als in durchschnittlichen forstlich geprägten Wäldern, 
so dass keine Schädigungsverbote hervorgerufen werden. 
 

Leitlinien für den Flug von strukturgebunden fliegenden Fledermausarten und bedeut-
same Nahrungslebensräume von Fledermäusen sind von dem Vorhaben nicht berührt. 
Damit kann in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Populationen potenziell vorkommender Arten nicht erheblich verschlech-
tert. Sonstige Beeinträchtigungen der Arten des Anhangs IV und der nach nationalem 
Recht streng geschützten Arten sind nicht zu erwarten. Dies gilt auch für die Zau-
neidechse und die Amphibienarten, für die im Gebiet kein nennenswertes Lebens-
raumpotenzial besteht. 
Tötungsverbote werden ebenfalls nicht ausgelöst, da die erforderlichen Gehölzrodun-
gen im Zeitraum 01.10.-28./29.02. des Jahres durchgeführt werden. und es aufgrund 
der niedrigen Fahrgeschwindigkeiten nicht zu einer nennenswerten Erhöhung des Kol-
lisionsrisikos kommt (v.a. für Fledermäuse). 
 

 
Europäische Vogelarten 

 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten gelten die gleichen Verbotstatbestände wie für 
die Arten des Anhangs IV. 
Detaillierte Erhebungen liegen nicht vor, ebenfalls keine Artnachweise in der Arten-
schutzkartierung. Allerdings wurden zwei Begehungen des Geltungsbereichs im Hin-
blick auf ein Vorkommen der Gilde der „Feldbrüter“ durchgeführt. 
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Unmittelbar betroffen können grundsätzlich die Bewohner der intensiven Kulturland-
schaft wie Feldlerche (Rebhuhn, Wachtel) sein. Vorkommen konnten bei den Begehun-
gen im Frühjahr/Frühsommer nicht festgestellt werden. Aufgrund der örtlichen Situa-
tion und strukturellen Ausprägung ist ein Vorkommen der Arten relativ unwahrschein-
lich, jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Sollten die Arten der Kulturlandschaft den-
noch Lebensraum- oder Teillebensraumfunktionen in geringem Umfang innerhalb des 
Planungsgebiets haben, so kann aufgrund der relativ geringen Bedeutung davon aus-
gegangen werden, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird und sich die Erhaltungszustand der loka-
len Populationen nicht erheblich verschlechtert. Im näheren und weiteren Umfeld sind 
ausgedehnte intensiv genutzte, vergleichbare strukturarme Landschaftsbereiche aus-
geprägt. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass bei diesen Arten keine Ver-
botstatbestände ausgelöst werden. 
Greifvögel, die auch in der intensiv genutzten Kulturlandschaft jagen, können durch 
die Überbauung von Nahrungslebensräumen betroffen sein. Sollte dies der Fall sein, 
kann aufgrund der ausgedehnten Jagdreviere (potenziell betroffen kann dadurch nur 
ein sehr kleiner Teil sein) und der hohen Flexibilität bezüglich der Nahrungslebens-
räume davon ausgegangen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lationen der Arten nicht erheblich verschlechtert. Störungsverbote werden deshalb 
nicht hervorgerufen. Schädigungs- und Tötungsverbote werden bei diesen Arten oh-
nehin nicht ausgelöst. 
Gehölzbewohnende Vogelarten sind durch die Beanspruchung des Waldstreifens in 
gewissem Umfang betroffen. Aufgrund der geringen Flächen, z.T. der strukturellen 
Ausprägung (Fichtenbestand) und der Lage an der Kreisstraße kann davon ausgegan-
gen werden, dass lediglich gemeine Arten betroffen sind. Bei diesen Arten sind auf-
grund der geringen Wirkungsempfindlichkeit und der weiten Verbreitung von Waldbe-
ständen in der näheren und unmittelbaren Umgebung mit teils erheblich höherwerti-
gerer struktureller Ausprägung keine Verbotstatbestände zu erwarten. 
Um eine Auslösung von Tötungsverboten zu vermeiden, ist die Rodung der Gehölz- 
bzw. Waldbestände ausschließlich im Zeitraum 01.10.-28./29.02 des Jahres zulässig 
(aus Artenschutzgründen zwingend erforderliche Vermeidungsmaßnahme!). 
  

 

Zusammenfassung 
 

Entsprechend den obigen Ausführungen werden insgesamt keine Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG hervorgerufen. 
 
 

2.4 Landschaftsbild / landschaftliche Belange  
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Der Geltungsbereich selbst mit seiner größtenteils intensiven ackerbaulichen Nutzung 
weist nur eine vergleichsweise geringe Landschaftsbildqualität auf, ist jedoch land-
schaftlich geprägt.  

 Landschaftsästhetisch positiv geprägte Strukturen sind im Geltungsbereich der auf ge-
ringen Flächen ausgeprägte Laubgehölzbestand im Süden zur Kreisstraße hin (u.a. eine 
ältere Stieleiche). Der hier östlich angrenzende Fichtenwald kann nur in geringem 
Maße das Landschaftsbild bereichern. Die naturferne Waldausprägung wird für den 
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Betrachter unmittelbar spürbar. Auch im Umfeld sind nur in geringem Maße land-
schaftsästhetisch positiv geprägte Strukturen kennzeichnend. Der im Norden liegende 
Waldbestand mit seinen relativ alten Stieleichen weist jedoch eine relativ hohe Eigen-
art und Naturnähe auf. Auch die Baumreihe an der Kreisstraße mit den Spitzahornbäu-
men trägt zur Aufwertung des Landschaftsbildes bei. Ansonsten ist der gesamte Land-
schaftsraum um Lobsing, auch im weiteren Umfeld des Planungsgebiets, ausgespro-
chen strukturarm und hinsichtlich des Landschaftsbildes relativ geringwertig (landwirt-
schaftlich genutzte Lagen). Die Flurlagen sind sehr stark durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung geprägt. Es fehlen praktisch jegliche gliedernde Strukturen.  

 Ansonsten wird das Orts- und Landschaftsbild in Form der angrenzenden Siedlungen 
auch durch anthropogene Strukturen geprägt (im Westen). Ausgesprochene land-
schaftliche Störfaktoren gibt es im Gebiet jedoch nicht. 

 

 Die Erholungseignung ist als durchschnittlich einzustufen. Eine Erschließung des Ge-
biets für Erholungszwecke ist durch die Wege an der Ost- und Westseite gegeben, die 
eine gewisse Bedeutung für den gesamten Ortsbereich aufweisen. Besondere Qualitä-
ten im Hinblick auf die Erholung sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Die Wald-
gebiete im Umfeld werden jedoch von Erholungssuchenden genutzt. 

 
 

 Auswirkungen 
 

 Zwangsläufig wie bei jeder Bebauung wird das Landschaftsbild im unmittelbaren Vor-
habensbereich grundlegend verändert. Die trotz der angrenzenden Bebauung kenn-
zeichnende landschaftliche Prägung geht praktisch vollständig verloren. Die unmittel-
bare anthropogene Prägung tritt in den Vordergrund. Die im Westen bestehende, in 
der jüngeren Vergangenheit entstandene Wohnbebauung wird nach Osten ausge-
dehnt.  

 Landschaftsästhetisch betrachtet stellt vor allem der kleine Laubwaldbestand im Sü-
den einen Verlust dar. Ansonsten sind aus der Sicht des Landschaftsbildes lediglich ge-
ringwertige Strukturen betroffen. 

  

 Durch die Begrünung der privaten Parzellen werden die nachteiligen Auswirkungen der 
Bebauung auf das Landschaftsbild gemindert. Auf den privaten Parzellen wird eine 
mindestens 1-reihige Strauchbepflanzung an der Süd- und Ostseite zur freien Land-
schaft festgesetzt.  

 

 Über die unmittelbaren Auswirkungen im Vorhabensbereich selbst hinaus werden 
keine nennenswerten indirekten Beeinträchtigungen durch visuelle Verschattung und 
Verstärkung der anthropogenen Prägung im Umfeld auf benachbarte Strukturen her-
vorgerufen. Diesbezüglich empfindliche Strukturen sind nicht nennenswert ausge-
prägt. 

 Die prägenden straßenbegleitenden Bäume bleiben erhalten. 
 

 Die derzeit durchschnittliche Erholungseignung auf der Fläche selbst geht durch die 
Bebauung und Umwandlung zu privaten Parzellen praktisch vollständig verloren. Die 
Wegeverbindungen, insbesondere die für die Naherholung genutzten Wege im Osten 
und Westen, bleiben erhalten (z.T. als Erschließungsstraßen ausgebaut). 
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 Insgesamt sind die Auswirkungen der Wohngebietsausweisung auf das Landschaftsbild 
als relativ gering bis mittel einzustufen.  

 
 

2.5 Boden  
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Der geologische Untergrund wird im Gebiet von den Massenkalken gebildet (Malm), 
die als massige Kalksteine ausgeprägt und mehr oder weniger stark mit Lößlehm über-
deckt sind. Es haben sich daraus Lehme entwickelt, die als Braunerden mittlerer Ent-
wicklungstiefe anzusehen sind. Die landwirtschaftliche Nutzungseignung ist als durch-
schnittlich zu bezeichnen (Bodenzahlen 54/48), im mittleren westlichen Teil als unter-
durchschnittlich (Bodenzahlen 34/31). 

  

 Altlastenverdachtsflächen sind im Planungsbereich nicht bekannt. 
 Derzeit ist der gesamte Geltungsbereich außer den bestehenden Flurwegen ohne Ver-

siegelung. Es handelt sich um weitgehend natürliche Bodenprofile, deren gewisse 
anthropogene Veränderung auf die intensive ackerbauliche Nutzung zurückzuführen 
ist. Die Bodenfunktionen (Puffer-, Filter-, Regelungs- und Produktionsfunktion) werden 
auf diesen Böden bisher weitestgehend erfüllt. 

 

 

 Auswirkungen 
 

 Projektbedingte Auswirkungen auf den Boden sind wie bei jeder Bauflächenauswei-
sung in Form der Bodenüberformung, -überbauung und –versiegelung zu erwarten. 
Die naturgemäß erheblichen Auswirkungen auf den Boden gehen mehr oder weniger 
zwangsläufig mit der geplanten Realisierung des Vorhabens einher. Die Vermeidung 
und Minderung dieser Auswirkungen ist nur innerhalb relativ enger Grenzen möglich. 
Die Auswirkungen der Versiegelung auf das Wasser können aber durch entsprechende 
Vorkehrungen (z.B. Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich von Stellplät-
zen, geplante Entwässerung im Trennsystem mit entsprechender Rückhaltung) in ge-
wissem Umfang vermindert werden. 

 

 Insgesamt können durch die Ausweisung des Wohngebiets bei einer festgesetzten GRZ 
von 0,4 und den geplanten Verkehrsflächen ca. 9.500 bis 10.000 m² zusätzlich über-
baut oder versiegelt werden. 

 Im Bereich der überbauten bzw. versiegelten Flächen werden die natürlicherweise 
über lange Zeiträume gebildeten Bodenprofile mehr oder weniger irreversibel zerstört 
oder wesentlich verändert. Die Produktionsfunktion des Bodens für landwirtschaftli-
che Erzeugung geht vollständig verloren. 

 Die Flächenversiegelung als Vollversiegelung ist die stärkste Form der Beanspruchung 
des Bodens, weil dadurch praktisch alle Bodenfunktionen verloren gehen (Puffer-, Re-
gelungs-, Produktions- und Lebensraumfunktion) und sich dies auch auf das Wasser 
und das Siedlungsklima erheblich auswirkt, wenngleich bezüglich des Wassers Vermei-
dungsmaßnahmen getroffen werden, die zumindest die Folgen der Versiegelung und 
damit Reduzierung der Grundwasserneubildung mindern. 
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 Der betroffene Bodentyp bzw. die Bodenart ist im größeren räumlichen Zusammen-
hang um Lobsing weit verbreitet (Braunerde mittlerer Entwicklungstiefe über be-
reichsweise lößlehmüberdeckten Bildungen des Malmkalks). 

 Über die Versiegelung hinaus werden auf weiteren Flächen durch Abgrabungen, Auf-
schüttungen und sonstige Bodenüberformungen die gewachsenen Bodenprofile ver-
ändert, auch auf den nicht unmittelbar baulich überprägten Flächen der privaten Par-
zellen. 

 Aufgrund der Ausweisung als Wohngebiet sind Bodenkontaminationen nicht zu erwar-
ten. 

 

 Insgesamt sind die Auswirkungen auf den Boden zwangsläufig relativ hoch, jedoch wie 
bei jeder Bebauung unvermeidbar. Sie halten sich auch aufgrund der Gebietsgröße in 
Grenzen. Die standortspezifische Empfindlichkeit ist vergleichsweise gering. 

  
 

2.6 Wasser  
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

Das Planungsgebiet entwässert natürlicherweise nach Südwesten direkt zu dem dort 
verlaufenden Fließgewässer (Dettenbach). 
 Natürliche oder künstliche Oberflächengewässer gibt es innerhalb des Geltungsbe-
reichs sowie dem Umfeld nicht. Sonstige hydrologisch relevante Strukturen, wie Doli-
nen, Vernässungsbereiche o.ä., findet man nicht. Aufgrund der relativ starken Neigung 
der Oberfläche ist der oberflächliche Abfluss vergleichsweise hoch. 
 Entsprechend den geologischen Verhältnissen und der Flächennutzung sind oberflä-
chennah, im Bereich der voraussichtlich durch die Baumaßnahmen aufgeschlossenen 
Bodenschichten, keine Grundwasserhorizonte zu erwarten. Von außerhalb des geplan-
ten Baugebiets fließt aufgrund der Höhenverhältnisse Oberflächenwasser von Nordos-
ten in nennenswertem Umfang zu. Der Geländehochpunkt liegt nordöstlich des ge-
planten Baugebiets, in ca. 200 m Entfernung zur Grenze des Geltungsbereichs. 
 Wasserschutzgebiete sind im Planungsgebiet und dem weiteren Umfeld nicht ausge-
wiesen. 
 

 

 Auswirkungen 
 

 Durch die zu erwartende Versiegelung (und Überbauung) auf einer Fläche von ca. 
9.500 bis 10.000 m² wird die Grundwasserneubildung reduziert. Eine Begrenzung ist 
nur in vergleichsweise geringem Umfang möglich. 

 Bezüglich der Wasserhaushaltsbilanz ergeben sich damit folgende Auswirkungen:  
 Die Grundwasserneubildung wird aufgrund der Versiegelung reduziert. Bei einer ange-

nommenen jährlichen Grundwasserneubildung von 150 mm im Gebiet (nach Karten 
des ehem. Bay. Landesamtes für Wasserwirtschaft) reduziert sich die Grundwasser-
neubildung rechnerisch jährlich um ca. 1.440 m³. Etwas mehr als die Hälfte der bishe-
rigen Grundwasserneubildung bleibt erhalten. Auch die Verdunstung wird aufgrund 
der Versiegelung deutlich reduziert. Dem gegenüber wird der oberflächliche Abfluss 
deutlich erhöht. Die Oberflächenwässer werden nach derzeitigem Stand im Trennsys-
tem entwässert. Das Oberflächenwasser wird demnach zurückgehalten und gedrosselt 
an den Vorfluter abgegeben. Entsprechende bauliche Maßnahmen werden im Zuge 
der Erschließung des Baugebiets durchgeführt. Die Beaufschlagung des Vorfluters wird 
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durch die Rückhaltung und Drosselung derart vergleichmäßigt, dass entsprechend den 
einschlägigen Richtlinien keine nennenswerten qualitativen und quantitativen Auswir-
kungen auf den Vorfluter als Fließgewässer sowie die Abflußsituation im Gebiet her-
vorgerufen werden. 

 Es finden also vorhabensbedingt Verschiebungen zwischen den Faktoren Versicke-
rung, Verdunstung und Abfluss innerhalb der Wasserhaushaltsbilanz statt, die sich in 
gewissem Maße auf den Gebietswasserhaushalt auswirken. 

 Es kann nach dem derzeitigen Erkenntnisstand davon ausgegangen werden, dass bei 
den Erschließungen und sonstigen Baumaßnahmen kein Grundwasser angeschnitten 
wird.  

 Aufgrund der Geländeverhältnisse ist es erforderlich, in nennenswertem Maße von au-
ßerhalb des geplanten Baugebiets zufließendes Oberflächenwasser gesondert zu er-
fassen und zu behandeln (aus Richtung Nordosten). Damit sind in jedem Fall Schutz-
maßnahmen gegen wild abfließendes Oberflächenwasser notwendig (Abfanggraben 
mit gezielter Ableitung). 

 Auch innerhalb des Baugebiets sind auf den privaten Parzellen entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen, soweit erforderlich. 

 Bei den Baumaßnahmen ist den Anforderungen des allgemeinen Grundwasserschut-
zes bzw. dem wasserwirtschaftlichen Vorsorgegrundsatz des § 1 WHG in ausreichen-
dem Maße Rechnung zu tragen. 

 Wasserschutzgebiete sind jedoch durch das Vorhaben nicht berührt. 
  

 Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Wasser als gering bis mittel anzusehen. 
 
 

2.7 Klima und Luft  
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

Das Großklima des Gebiets ist durch durchschnittliche Verhältnisse gekennzeichnet. 
Geländeklimatische Besonderheiten gibt es in Form von hangabwärts abfließender 
Kaltluft (in südwestliche Richtung). Dieses Phänomen tritt insbesondere bei bestimm-
ten Wetterlagen wie sommerlichen Abstrahlungsinversionen in Erscheinung, und ist 
abhängig von der Geländeausprägung. Derzeit sind in Richtung des Baugebiets keine 
Abflusshindernisse für Kaltluft ausgeprägt.  
 

Vorbelastungen der lufthygienischen und lokalklimatischen Situation bestehen nicht 
in nennenswertem Maße. Die bestehenden Siedlungen im Umfeld, also im westlichen 
Anschluss, stellen in gewissem Umfang „Wärmeinseln“ mit geringerer Verdunstung 
und Luftbefeuchtung, größeren Temperaturschwankungen mit höheren Temperatur-
spitzen etc. dar.  
 
 

 Auswirkungen 
 

Durch die Errichtung der Straßen, der Baukörper und der versiegelten Freiflächen wird 
sich das Lokalklima verändern. Die verdunstungsbedingte Luftbefeuchtung und Luft-
kühlung werden sich deutlich verringern. Der bisherige Beitrag der landwirtschaftli-
chen Nutzflächen und in sehr geringem Umfang der Waldflächen zum Klimaausgleich 
wird erheblich reduziert, die Merkmale des Stadtklimas mit höheren Temperaturspit-
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zen etc. werden, auch bedingt durch die umliegende Bebauung (westlich anschließen-
der Ortsbereich), verstärkt. Dies wird sich in erster Linie im Vorhabensgebiet selbst und 
den unmittelbar angrenzenden Randbereichen auswirken. Die Grünflächen im Bauge-
biet und insbesondere die im Umfeld liegenden weiterhin vorhandenen landwirt-
schaftlichen Nutzflächen und Wälder werden die diesbezüglichen Auswirkungen in ge-
wissem Maße kompensieren. 
Durch die Errichtung der Baukörper wird es nicht zu einem nennenswerten zusätzli-
chen Kaltluftstau kommen. Unterhalb des geplanten Baugebiets sind keine Bauflächen 
ausgeprägt. 
Luftgetragene Immissionen (Lärm, Schadstoffe) werden durch die Bebauung und den 
damit im Zusammenhang stehenden Verkehr geringfügig erhöht, jedoch in einem 
Maße, dass dies für den Einzelnen nicht spürbar ist. Bestehende Grenzwerte für Luft-
schadstoffe (TA Luft, 22. BImSchV) werden nicht überschritten. 
 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Klima und die Luft als vergleichsweise gering 
einzustufen. 
 
 

3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen 

 
3.1 Vermeidung und Verringerung 
 

 Grundsätzlich sind entsprechend den Anforderungen der Naturschutzgesetze Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Standortwahl für das Wohngebiet grundsätz-
lich positiv im Hinblick auf die Eingriffsvermeidung zu bewerten ist, da praktisch aus-
schließlich  intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen mit vergleichsweise geringen 
Qualitäten hinsichtlich der Schutzgüter herangezogen werden und auch im Umfeld 
keine Strukturen ausgeprägt sind, die hinsichtlich der Schutzgutbelange besondere 
Empfindlichkeiten aufweisen würden. Empfindlichere Landschaftsräume und Lebens-
raumstrukturen können dadurch geschont und Auswirkungen von vornherein vermie-
den werden. Die geringe Beanspruchung des Waldstreifens im Süden ist hinnehmbar. 

 

 Als Vermeidungsmaßnahmen sind in erster Linie die geplanten privaten Begrünungs-
maßnahmen, die Regelungen zum Rückhalt des Oberflächenwassers und die Festset-
zungen zur baulichen Gestaltung zu nennen. Mit der festgesetzten Eingrünung auf den 
privaten Flächen am Süd- und Ostrand des geplanten Baugebiets wird das Baugebiet 
in die Landschaft eingebunden.  

   
 
 

3.2 Ausgleich / Eingriffsregelung  
 

 Aufgrund der Anwendung des § 13b BauGB ist die Eingriffsregelung nicht anzuwenden, 
so dass auch keine Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen erforderlich werden. 
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4. Fazit 
 

Für eine sachgerechte Abwägung ist es auch im Verfahren nach § 13 b BauGB erfor-
derlich, die Auswirkungen der Baugebietsausweisung auf die Umweltbelange und die 
artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG zu betrachten, um eine 
sachgerechte Abwägung zu gewährleisten. 
Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass mit der Realisierung der geplanten 
Ausweisung unter Berücksichtigung und konsequenter Umsetzung der Festsetzungen 
zwar Auswirkungen auf die relevanten Umweltfaktoren hervorgerufen werden. Es be-
stehen gewisse Betroffenheiten vor allem durch die Beanspruchung der Gehölz- und 
Waldbestände im Süden und Südosten. Insgesamt halten sich die Auswirkungen inner-
halb enger Grenzen. 
  
 
 Aufgestellt, 26.03.2020 
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Spitzahorn,

Ø 45cm

Spitzahorn,

Ø 50cm

Spitzahorn,

Ø 40cm

Spitzahorn,

Ø 45cm

Spitzahorn,

Ø 45cm

Stieleiche,

Ø 40cm

Stieleiche,

Ø 25cm

Esche, Ø 25cm

Bergahorn,

Ø 25cm

Zitterpappel,

Ø 20cm

Lärche, Ø

40cm

Grünland

Grünland

junge Fichtenauf-

forstung, eingezäunt

Acker

Acker

Acker

Acker

Acker

Acker

Acker

Grünland intensiv

Grünland intensiv

KULAP-Blühfläche,

Brache

Schotterweg, z.T.

bewachsen

Schotterweg

Waldweg, z.T.

bewachsen, randlich

Holzlagernutzung

Waldweg

Schotterweg

Asphaltweg, Breite 2,5m

Asphaltweg, Breite 2,5m

Stromleitung

Stieleiche,

Ø 20cm

Stieleiche,

Ø 60cm

6 Zitterpappeln,

Ø 40-50cm

Bergahorn,

Ø 40cm

Bergahorn,

Ø 35cm

2 Fichten,

Ø 10cm

Schlehengebüsch mit Hasel, junger

Eiche, Spitzahorn, vereinzelt

Lesesteine, Altgrasfluren

2 Thujen, jung

Grünland

intensiv

Fichtenwald, mittelalt, fast

vollständig fehlende

Bodenvegetation, vereinzelt

Haseln im Randbereich

Straßengraben,

Grasfluren eutroph,

gemäht

mehrere

Pappeln

lockeres Laubgehölz mit 1 älteren Stieleiche, Zitterpappel,

Bergahorn und Lärche mittelalt, Haselgebüsche,

Jungaufwuchs, Bodenvegetation z.T. Brombeeren und

Altgrasfluren, vereinzelt Totholz und Lesesteine

Straßengraben,

Grasfluren eutroph,

gemäht

Ackerrandstreifen ca.

0,5m, Grasfluren

eutroph, gemäht

Stieleiche jung, Ø 15cm

Schlehenhecke ca. 3m breit, mit vereinzelt

Holunder, Weißdorn, vereinzelt Lesesteine

Schlehenhecke mit Weißdorn

Grasfluren eutroph, z.T. gemäht

Stieleichen-Hainbuchenwald, mehrere

ältere Stieleichenexemplare, z.T. Saum

aus Hasel, Birke

Laubwald aus Stieleichen und

vereinzelt anderen Laubgehölzen

Kiefernwald mit vereinzelt

Laubgehölzen aus Stieleiche,

Hainbuche, Birke, Hasel, Weißdirn,

Fichtenwald, mittelalt,

fast vollständig fehlende

Bodenvegetation

bestehende

Wohnbebauung

bestehende

Wohnbebauung

z.T. Aufforstung mit Wildschutzzaunz.T. Aufforstung mit Wildschutzzaun

ältere

Stieleiche,

Ø 90cm

ältere

Stieleiche,

Ø 80cm

Holzzaun

Straßengraben,

Grasfluren eutroph,

gemäht

Acker

LEGENDE BESTAND

Acker

meso- bis eutrophe, geringwertige Gras- und Krautfluren,

artenarm, z.T. straßenbegleitend

Schotterweg, z.T. bewachsen

Straße, Asphalt

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung

Nadelgehölz

Laubgehölz, Schlehenhecke

Laubbaum

Nadelwald veschiedener Ausprägung

Waldweg

bestehende Wohnbebauung mit Gehölzen

Wildschutzzaun

Altgrasfluren, z.T. mit Totholz und Lesesteinen

Grünland intensiv

N
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